
Grund- und Ersatzversorgung Strom ab dem 01.07.2023
Sehr geehrte Kund*innen,
nach den Turbulenzen am Energiemarkt zum Jahreswechsel 2022/2023 haben sich die Großhandelspreise an den Strombörsen in den letzten 
Wochen immer mehr beruhigt. Das generelle Preisniveau ist gesunken und gibt auch einem Versorger wie den Stadtwerken Neuburg an der 
Donau – trotz teilweise langfristig abgesicherten Energiemengen – die Möglichkeit, Preisvorteile zu erzielen, welche wir selbstverständlich gerne 
an unsere Kunden weitergeben.
Alle betroffenen Kunden werden darüber schriftlich informiert.
Der Tarif gilt für Haushaltskunden i. S. d. § 3 Nr. 22 EnWG, d. h. Letztverbraucher, die Energie überwiegend für den Eigenverbrauch im Haushalt oder für den einen Jahresver-
brauch von 10.000 kWh nicht übersteigenden Eigenverbrauch für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke verbrauchen. 
Die unten genannten Preise enthalten alle Entgelte, Abgaben, Umlagen und Steuern mit Stand 05.05.2023.
Die Schwachlastzeit (Niedertarifzeit) umfasst folgende Zeiten:
Montag bis Freitag 00:00 bis 06:00 Uhr sowie 22:00 bis 24:00 Uhr, Samstag 00:00 bis 06:00 Uhr sowie 13:00 bis 24:00 Uhr, Sonntag und Feiertag 00:00 bis 24:00 Uhr.
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WELCHE RECHTE HABEN SIE?
Wir verweisen Sie im Rahmen der Preisanpassung gemäß § 41 Abs. 5 Satz 4 EnWG auf Ihr Recht zur Kündigung.


